
1626

Ablauf der Referendumsfrist 31. März 1971

#ST# Bundesbeschluss
über die Ausrichtung eines Bundesbeitrages

an die Schweizerische Zentrale für
Handelsförderung

(Vom 18. Dezember 1970)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 31bis Absatz 2 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 27. Mai 19701',

beschliesst;

Art. l
1 Der Bund unterstützt die «Schweizerische Zentrale für Handelsförde-

rung» in Zürich und Lausanne bis Ende 1975 durch einen jährlichen Beitrag
von 2 800 000 Franken für die Finanzierung ihrer ordentlichen Tätigkeit.

2 Der Zentrale für Handelsförderung können zusätzliche Beiträge gewährt
werden für besondere, der allgemeinen Landeswerbung an wirtschaftlichen
Veranstaltungen dienende Werbeaktionen, die im Einvernehmen mit ändern
interessierten Organisationen vorbereitet werden.

Art. 2
1 Der Bundesrat wird beauftragt, diesen Beschluss gemäss Artikel 89 Ab-

satz 2 der Bundesverfassung und Artikel 3 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874
betreffend Volksabstimmungen über Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse zu
veröffentlichen.

2 Dieser Beschluss tritt auf den 1. Januar 1971 in Kraft.
3 Der Bundesrat wird mit dem Vollzug beauftragt.
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Also beschlossen vom Nationalrat

Bern, den 18. Dezember 1970

Der Präsident : Weber

Der Protokollführer: Hufschmid

Also beschlossen vom Ständerat

Bern, den 18. Dezember 1970

Der Präsident : Theus

Der Protokollführer : Sauyant

Der Schweizerische Bundesrat beschliesst:

Der vorstehende Bundesbeschluss ist gemäss Artikel 89 Absatz 2 der Bun-
desverfassung und Artikel 3 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874 betreffend
Volksabstimmung über Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse zu veröffentlichen.

Bern, den 18. Dezember 1970

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundeskanzler :
Huber

Datum der Veröffentlichung: 31. Dezember 1970
Ablauf der Referendumsfrist: 31. März 1971
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